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07.09.2022 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt 
den Oberbürgermeister: 

 mit der Einrichtung eines Härtefallfonds zur Übernahme von Strom- und  
Heizkostennachforderungen. Die Ausgestaltung des Härtefallfonds ist der 
Stadtverordnetenversammlung schnellstmöglich zur Beratung und Beschlussfassung 
zuzuleiten.

 gegenüber der EWP eine Aussetzung von Strom- und Gassperren zu erwirken. Zudem sind alle 
Räumungen auf Grund von Mietrückständen bei der Pro Potsdam auszusetzen. Allen 
Verbraucher:innen und Mieter:innen soll per Informationsschreiben die Möglichkeit von 
Stundungen und Ratenzahlungen angeboten werden. 

 mit der regemäßigen Durchführung von Beratungen zur Energieversorgung in allen Stadtteilen 
Potsdams. Diese sollen in Kooperation mit der Verbraucherzentrale, sowie den Sozialträgern 
erfolgen und neben Deutsch auch in Englisch, Arabisch, Ukrainisch und ggf. anderen Sprachen 
angeboten werden. 

 ggü. dem Bund und dem Land für die Deckelung von Gaspreisen einzutreten, sowie die 
Unterstützung von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern einzufordern. Darüber 
hinaus soll der Oberbürgermeister sich über die kommunalen Spitzenverbände und das Land 
Brandenburg beim Bund für eine Erhöhung der Regelsätze im SGB II und XII sowie für die 
Anpassung des Bafög und weiterer sozialer Leistungen an die Preissteigerungen einsetzen.

 mit der Erarbeitung einer Strategie zum Umgang mit den steigenden Betriebskosten für 
städtische Einrichtungen. Ziel ist es die Betriebskostensteigerungen abzufedern, ohne die 
Kosten auf die Bürger:innen umzulegen (z.B. durch steigende Eintrittspreise und 
Mitgliedsbeiträge).

gez. Dr. Sigrid Müller, Stefan Wollenberg
Fraktionsvorsitzende
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung: 

Die durch den Krieg in der Ukraine beförderte Energiekrise droht im Herbst zu einer sozialen Krise in 
Deutschland zu werden. Insbesondere für Haushalte mit mittleren und geringen Einkommen stellen 
die Preissteigerungen eine massive, nicht zu stemmende Belastung dar. Auch wenn es Aufgabe des 
Bundes ist Regelsätze anzupassen, muss die Landeshauptstadt Potsdam im Winter ihrer sozialen 
Verantwortung nachkommen und verhindern, dass Menschen im Kalten und Dunkeln sitzen. 

Zu diesem Zweck fordert die Stadtverordnetenversammlung den Oberbürgermeister auf gegenüber 
dem Bund finanzielle Entlastungen zu erwirken und gleichzeitig mit der EWP nach Möglichkeiten zur 
Abfederung der sozialen Krise zu ergreifen. Dazu zählt insbesondere die Verhinderung von Strom- 
und Gassperren, sowie die Ausweitung und Verzahnung von Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten.  
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Landeshauptstadt Potsdam 
Geschäftsbereich 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am: 
Titel des Antrages: 

Drucksache Nr.: TOP: 

Stellungnahme der Verwaltung 
1. Rechtliche Einschätzung

2. Berücksichtigung im Haushaltsplan

3. Zeitliche Umsetzbarkeit

4. Inhaltliche Einordnung

Datum/Unterschrift 
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 Änderungsantrag 

 Ergänzungsantrag 

 Neue Fassung 

zur Drucksache Nr. 

22/SVV/0737  

  öffentlich 

Einreicher: Sozial.DIE LINKE.Potsdam 

Betreff: Energiekrise nicht zur sozialen Krise werden lassen – Bürger:innen entlasten 

 Erstellungsdatum 22.11.2022 

 Eingang 502:  

   

 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 

 

  

23.11.2022 FA 
X       

29.11.2022 GSWI 
X       

07.12.2022 SVV 
      X 

            
            

 
 

Änderungs-/Ergänzungsvorschlag: 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Oberbürgermeister:  

   mit der Einrichtung eines Budgets für besondere Härtefälle. Die Inanspruchnahme dieser 
Mittel erfolgt auf Empfehlung des Oberbürgermeisters in Abhängigkeit der weiteren 
Entwicklung der Energiekrise. Das Budget kann z.B. auch genutzt werden, um den 
Zeitraum zwischen Zahlungsaufforderung und Zahlungseingang zu überbrücken. 

   gegenüber der EWP einzufordern, dass allen Verbraucher:innen per 
Informationsschreiben Möglichkeiten der Vereinbarung von Stundungen und 
Ratenzahlungen angeboten werden.  

   mit der regemäßigen, flächendeckenden Durchführung von Beratungen zu 
Energiekostensteigerungen. Diese sollen in Kooperation mit der Verbraucherzentrale, 
dem Mieterbund, den Stadtteilhäusern, sowie den Sozialträgern erfolgen. Die Verwaltung 
wird beauftragt, zum Abbau von Sprachbarrieren auch nach Möglichkeiten der 
Durchführung von Beratungsangeboten in Englisch, Arabisch, Ukrainisch und ggf. 
anderen Sprachen zu suchen. 
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Begründung: 
  
Die durch den Krieg in der Ukraine beförderte Energiekrise droht im Herbst zu einer sozialen Krise in 
Deutschland zu werden. Insbesondere für Haushalte mit mittleren und geringen Einkommen stellen die 
Preissteigerungen eine massive, nicht zu stemmende Belastung dar. Auch wenn es Aufgabe des 
Bundes ist Regelsätze anzupassen, muss die Landeshauptstadt Potsdam im Winter ihrer sozialen 
Verantwortung nachkommen und verhindern, dass Menschen im Kalten und Dunkeln sitzen. 
  
Zu diesem Zweck fordert die Stadtverordnetenversammlung den Oberbürgermeister auf 
gegenüber dem Bund finanzielle Entlastungen zu erwirken und gleichzeitig mit der EWP nach 
Möglichkeiten zur Abfederung der sozialen Krise zu ergreifen. Dazu zählt u.a. die Ausweitung und 
Verzahnung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten.   
 
 
 
 
  gez. Dr. Sigrid Müller, Stefan Wollenberg 
 Unterschrift  

 

5 von 5 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Stellungnahme der Verwaltung
	Anlage  2 Neue Fassung_Fraktion Sozial.DIE LINKE.Potsdam

	Dropdown1: [Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit]
	frm_SitzungSVV: 7.9.2022
	frm_Titel: Energiekrise nicht zur sozialen Krise werden lassen – Bürger:innen entlasten!
	frm_DrucksacheNr: 22/SVV/0737
	frm_TOP: Ö 7.3
	frm_RechtlEinsch: Heizkosten sind als Betriebskosten Teil der Wohnnebenkosten und werden bei Feststellung eines Leistungsanspruchs im Rahmen der Kosten der Unterkunft durch Leistungen des SGB II und SGB XII übernommen. Dies betrifft auch etwaige Betriebskostennachzahlungen. In letzter Instanz werden Rückstände bei den Betriebskosten bei Zahlungsunfähigkeit der mietenden Person auf das Mieterkonto umgelegt, gelten somit als Schulden und können bei Kündigung nach einer Prüfung durch die AG 3911 durch Darlehen gemäß §22 Absatz 8 SGB II und §36 SGB übernommen werden. Durch dieselben §§ bestehen ebenfalls weitreichende Möglichkeiten zur Übernahme von Stromschulden, sodass Sperrungen vermieden werden können.
	frm_Berücksichtigung im Haushaltsplan: Die entsprechenden Haushaltsansätze zu dieser Pflichtleistung bestehen bereits, die Entwicklung der Anzahl der Fälle und des Volumens der Darlehen wird laufend beobachtet. Es bedarf gegebenenfalls zusätzlichen Personals zur Bearbeitung einer steigenden Fallzahl.
	frm_Zeitliche Umsetzbarkeit: Keine Fristsetzung im Antrag erkennbar.Die oben genannten Hilfsleistungen sind antragspflichtig, nach Prüfung des vollständigen Antrags ergeht zeitnahe die Entscheidung.
	frm_Inhaltliche Einordnung: Es bestehen bereits weitreichende Handlungsmöglichkeiten zur Übernahme von Strom- und Heizkostennachforderungen. Nicht bedürftige Personen im Sinne des SGB II oder XII sind grundsätzlich angehalten private Ratenzahlungsvereinbarungen abzuschließen, können jedoch bei finanziellen Engpässen nach SGB XII einen Antrag auf darlehensweise Übernahme von Heizkosten- und Stromschulden bei der Arbeitsgruppe Wohnungsnotfallhilfe stellen. Energieberatung ist Teil des Leistungsumfangs der Hilfen nach §67 SGB XII und wird als Teil der geförderten Wohnbegleitung für Migrant*innen ebenfalls in den geforderten Sprachen durchgeführt. Die Verbraucherzentrale hat bereits eine Energieberatung am Standort Potsdam. Die ProPotsdam geht bereits auf alle Personen mit Mietrückständen zu, schließt selbstständig Ratenzahlugsvereinbarungen ab und informiert bei Zahlungsunfähigkeit und Kündigungen über die Hilfeangebote der Stadt. 
	DatumUnterschrift: 
	drucken: 
	zurück: 


